
Erläuterungen: 
- Wohnadresse: Falls die aufgeführte Wohnadresse nicht der Gebäude- resp. Eingangsadresse 

gemäss kantonalem Gebäude- und Wohnungsregister entsprechen sollte, wird mit dem 
Eidgenössischen Gebäudeidentifikator (EGID) die eindeutige Identifikation des Gebäudes 
sichergestellt. 

- Wohnhafte Personen (gemäss Mietvertrag): Es sind alle Personen aufzuführen, die den 
Mietvertrag unterzeichnet haben. 

Zürcher 
 

Wohnungsausweis 
 

 
Dieser Wohnungsausweis ist der Einwohnerkontrolle bei Anmeldung zu 
Niederlassung oder Aufenthalt in der Gemeinde sowie Umzug innerhalb der 
Gemeinde vorzulegen. Die Meldefrist beträgt 14 Tage ab Einzugsdatum. Bei Verlust 
des Wohnungsausweises besteht kein Anspruch auf Ersatz. Stattdessen ist der 
Mietvertrag zur Verfügung zu halten (§ 33 Abs. 2 und § 34 Abs. 1 Gemeindegesetz). 
 
 
Kontaktadresse der Vermieterin / des Vermieters 
(Name, Vorname, Adresse, Tel von Vermieter oder Verwaltung) 
 
 
 
 
 
 
 
Angaben zum Mietverhältnis und Mietobjekt 
 
Strasse und Hausnummer: Beginn des Mietverhältnis: 
 
………………...…………………………………… Datum: ……………………… 
 
PLZ/ORT: ………………………………………… 
 
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID): Amtliche Wohnungsnummer: 
  
Nummer:…………………………………………. Nummer: ……………………. 
 
 
Wohnhafte Personen (gemäss Mietvertrag) 
 
1. Vertragspartner/-in: 2. Vertragspartner/-in: 
 
Name:          ……………………………………… Name: ………………………….. 
 
Vornamen:  ………………………………………. Vornamen:……………………... 
 
 
 


